
Der Regress in der gesetzlichen Unfallversicherung

Schadensersatz entlastet Unternehmen
olker V. ist um 7:00 Uhr mit seinem Pkw
auf dem Weg zu seinem Arbeitsplatz

bei den Stadtwerken, als ihm ein überho-
lendes Fahrzeug auf seiner Fahrspur entge-
genkommt. Als er wieder zu sich kommt,
liegt er mit Trümmerbrüchen des linken Bei-
nes und schweren inneren Verletzungen im
Krankenhaus. Die Berufsgenossenschaft
muss bei diesem schweren Wegeunfall die

gesamte Palette ihrer gesetzlichen Leis-
tungsmöglichkeiten zur Verfügung stellen.
Sie trägt die Kosten der stationären Heilbe-
handlung, den Verdienstausfall von V. nach
dem Ende der Entgeltfortzahlung, physio-
therapeutische Maßnahmen und bei blei-
benden körperlichen Einschränkungen zahlt
sie eine Versichertenrente. Die erheblichen
Aufwendungen für diesen fremdverschul-
deten Unfall sollen jedoch nicht die Unter-
nehmen durch ihre Beiträge mit finanzieren.

Ein Fall für die Regressbearbeitung
Der Rückgriff (Regress) bei dem betriebsex-
ternen Schädiger erfüllt eine wichtige Aus-
gleichsfunktion. Er sorgt dafür, dass der
Schädiger durch die Leistungen der BG nicht
entlastet wird, vermeidet aber auch seine
doppelte Inanspruchnahme durch die BG
und den Geschädigten. Für einen großen
Teil der BG-Leistungen, insbesondere für
Behandlungs- und Therapiekosten sowie
Verletztengeld kann auf dem Weg des
Regresses eine Erstattung vom Schädiger
verlangt werden. Eine Vorschrift des Sozial-
gesetzbuches X (§ 116) leitet die Schaden-
ersatzansprüche des Geschädigten in dem

Umfang auf die BG über, wie sie die Auf-
wendungen trägt, die der Wiederherstel-
lung dienen. Die Ansprüche der BG sind
jedoch von den eigenen Ansprüchen des
Geschädigten abhängig. Hat dieser zum
Beispiel nach der Rückkehr an seinen Ar-
beitsplatz keine Verdienstnachteile, kann
die BG keinen Ausgleich ihrer Versicherten-
rente verlangen, denn diese wird unabhän-

gig vom Minderverdienst gezahlt. Falls den
Geschädigten ein Mitverschulden am Unfall
trifft, muss sich die BG dies auch bei ihrem
Erstattungsanspruch anrechnen lassen.
Seine Sachschadenansprüche (zum Beispiel
am Pkw) sowie Schmerzensgeldansprüche
muss der Geschädigte selbst gegenüber
dem Schädiger durchsetzen. 
Regress-Schwerpunkte sind natürlich Ver-
kehrsunfälle mit Fremdbeteiligung, jedoch
auch die zahlreichen Unfallgefahren auf
allen Verkehrswegen, die zum Ausrutschen
oder Stolpern führen. Gerade in der Winter-
zeit können streu- und räumpflichtige Per-
sonen haftbar gemacht werden 

Verfolgung der Regressansprüche
Bei jedem Unfall prüfen die Regress-Sach-
bearbeiter zunächst 
- ob der Unfall zumindest teilweise auf

einem Fremdverschulden beruht,
- ob einen  Betriebsfremden oder einen

grundsätzlich haftungsfreigestellten Be-
triebsangehörigen ein (Mit-)Verschulden
trifft.

Zur Wahrung des Betriebsfriedens sind der
Arbeitgeber und die Arbeitskollegen gegen-

über dem Geschädigten stets von der Haf-
tung freigestellt und im Regelfall auch
gegenüber der Berufsgenossenschaft. Aus-
nahme: Nur bei grob fahrlässigem und vor-
sätzlichen aktiven Handeln oder Unterlassen
soll die Solidargemeinschaft aller Beitrags-
zahler die Kosten der BG nicht mitfinanzie-
ren, so dass dann ein Regressanspruch
besteht.  
Zuweilen pedantische Ermittlungen zum
Unfallhergang und den beteiligten Perso-
nen sind erforderlich, um erfolgreich Re-
gressforderungen durchzusetzen.
Schließlich bemühen sich der Schadensver-
ursacher und seine Haftpflichtversicherung,
die Forderung der BG abzuwehren und –
wenn überhaupt – möglichst geringe Zah-
lungen zu leisten. Die BG hingegen muss
ihre Forderung sowohl dem Grunde als auch
der Höhe nach beweisen und belegen, und
dies notfalls auch vor Gericht. In der Regel
weiß die BG zu Beginn eines Regressverfah-
rens noch nicht, wie sich der Fall entwickelt.
Je mehr Nachweise sie jedoch bereits am
Anfang gegenüber dem Schädiger auf den
Tisch legen kann, um so besser sind die
Erfolgschancen einer raschen und reibungs-
losen Realisierung ihrer Ansprüche. Davon
profitieren alle Beitragszahler, da die Re-
gresseinnahmen unmittelbar die Umlage
mindern.

Mitwirkung der Versicherten 
Ohne die Angaben des Geschädigten und
gelegentlich auch seines Arbeitgebers hat
die BG oft Schwierigkeiten, ihre Forderung
nachzuweisen. Im Schriftwechsel mit dem
Schädiger oder seiner Haftpflichtversiche-
rung werden vielfache  Einwände vorgetra-
gen, auf die die BG aus eigener Kenntnis
nicht reagieren kann. Daher muss sie dem
Geschädigten manchmal viele Monate nach
einem Unfall nochmals detaillierte Fragen
hierzu stellen. Insbesondere um die Erfolgs-
aussichten eines Klageverfahrens beurteilen
zu können, ist die Kenntnis aller Unfallde-
tails absolut notwendig. Die BG verwaltet
die Beiträge ihrer Mitgliedsunternehmen
sorgfältig und will damit weder Gerichte
noch Rechtsanwälte finanziell unterstützen.
Wenn der Geschädigte schon über einen
eigenen Anwalt mit der gegnerischen Versi-
cherung in Verhandlungen steht,  kann sich
die BG  häufig mit ihren Ansprüchen daran
anschließen.  
Der Gesetzgeber hat die Mitwirkungs-
pflicht der Versicherten im Sozialgesetz-
buch vorgesehen. Der geschädigte Versi-
cherte und der Arbeitgeber sollten be-
denken, dass sie auch bei der Verfol-
gung eigener Ansprüche (Sachschaden,
Entgeltfortzahlung) umfassend beweis-
pflichtig sind. 
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